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§32

Mangelanzeige und Garantieforderungen

(1) Qualitätsmängel sind vom Besteller dem Lieferer un
verzüglich nach-Feststellung, spätestens einen Werktag nach 
Ablauf der im § 31 festgelegten Garantiefristen anzuzeigen.

(2) Gewichts- und Stückzahldifferenzen sind bei Hühner
eiern und Bienenhonig innerhalb von 5 Werktagen nach Ent
gegennahme anzuzeigen. Die Anzahl der Eierkisten und Kar
tons für Honiggläser ist bei der Entgegennahme zu kontrol
lieren. Bei der Entgegennahme von Schlachtgeflügel ge
schlachtet, Schlachtkaninchen geschlachtet und Geflügel
fleischerzeugnissen ist der Besteller verpflichtet, in Gegen
wart des Warenbegleiters des Lieferers eine Gewichtskon
trolle durchzuführen. Festgestellte Differenzen sind auf dem 
Lieferschein beziehungsweise in einem Protokoll zu vermer
ken und vom Warenbegleiter bestätigen zu lassen. Die Ver
tragspartner sollten hierzu spezifische Vereinbarungen tref
fen.

(3) Die Mangelanzeige hat zu enthalten:
— Besteller,
— Nummer des Lieferscheines,
— Liefertag,
— Beschreibung des Mangels.

(4) Dem Lieferer ist Gelegenheit zu geben, innerhalb eines 
Werktages nach Eingang der Mängelanzeige die bemängelten 
Erzeugnisse zu besichtigen. Der Mangel ist vom Lieferer nicht 
zu vertreten, wenn die bemängelten Erzeugnisse nicht zur 
Besichtigung aufbewahrt werden.

(5) Bei nicht qualitätsgerechter Lieferung ist der Besteller 
berechtigt, wahlweise im Umfang des Mangels eine Ersatzlie
ferung oder Preisminderung zu fordern oder vom Vertrag zu
rückzutreten.

§33

Lieferung von Hühnereiern durch Aufkaufstellen 
der VEB Geflügelwirtschaft

(1) Der VEB Geflügelwirtschaft kann durch seine Aufkauf
stellen unsortierte Hühnereier an die Einrichtungen des so
zialistischen Einzelhandels einschließlich Gaststätten liefern.

(2) Holt der Besteller die Hühnereier von der Aufkaufstelle 
des VEB Geflügelwirtschaft ab, hat dieser ihm die entstan
denen Transportkosten bis zur Höhe von 5 M je 100 kg zu 
vergüten.

§34

Verpackung

Der Besteller hat die Leihverpackung zum Zeitpunkt der 
nächsten Warenlieferung spätestens 2 Wochen nach Anlie
ferung zur Rückführung bereitzustellen, sofern nicht andere 
Fristen vereinbart werden. Der Lieferer ist verpflichtet, das 
bereitgestellte Leergut zum festgelegten Termin äbzuholen. 
Im übrigen gelten die Absätze 1 und 4 des § 26.

Abschnitt V

Folgen bei Vertragsverletzungen und Schlußbestimmungen

§35

Vertragsstrafen und Schadenersatzansprüche

(1) Für die Berechnung, Geltendmachung und Zahlung von 
Vertragsstrafen und Schadenersatzansprüchen gelten die Be
stimmungen des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965

(GBl. I Nr. 7 S. 107), der Ersten Durchführungsverordnung 
vom 25. Februar 1965 zum Vertragsgesetz — Vertragsstrafen 
und Preissanktionen — (GBl. II Nr. 34 S. 249) und der Sech
sten Durchführungsverordnung vom 13. Juli 1972 zum Ver
tragsgesetz — Wirtschaftsverträge zur Versorgung der Be
völkerung — (GBl. II Nr. 45 S. 515). Für sukzessive Lieferun
gen gilt darüber hinaus die Verfügung vom 30. Juni 1967 über 
die Berechnung von Vertragsstrafen bei sukzessiven Liefe
rungen von landwirtschaftlichen Erzeugnisseh und von Ver
tragsstrafen bei Nichterfüllung (Verfügungen und Mitteilun
gen des Landwirtschaftsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik Nr. 8/1967). Vertragsstrafen und Preissanktionen 
sind nicht zu berechnen, wenn der Wert der bemängelten Er
zeugnisse je Lieferung 20 M nicht übersteigt.

(2) Garantieforderungen sowie Forderungen auf Vertrags
strafe und Schadenersatz stehen dem Besteller nur zu, wenn 
er den Mangel entsprechend den Bestimmungen dieser An
ordnung gegenüber dem Lieferer frist- und formgerecht an
gezeigt und die entsprechenden Beweismittel vorgelegt hat.

(3) Bei der Berechnung von Vertragsstrafen i§t von folgen
den Preisen des Vertragsgegenstandes auszugehen:
— Broiler/Hähnchen lebend 560,- M/dt
— Hühner lebend 550,- M/dt
— Puten lebend 800,- M/dt
— Enten lebend 550,- M/dt
— Gänse lebend 800,- M/dt
— Schlachtkaninchen lebend 680,- M/dt

— Schlachtgeflügel geschlachtet und 
Schlachtkaninchen geschlachtet 600,- M/dt

— Hühnereier 30,- M/100 Stück
— Bienenhonig 80,- M/10 kg
Bei Geflügelfleischerzeugnissen gilt der Einzelhandelsver
kaufspreis als Berechnungsgrundlage für Vertragsstrafen.

(4) Bei Verletzung der Rückgabefristen für Leihverpackung 
nach § 26 beträgt die Vertragsstrafe je verspätet zurückgege
bene Hühnereierkiste einschließlich Höckereinsätze und Ge
flügelkiste für. jede angefangene Dekade 8 M, jedoch nicht 
mehr als 18 M. Die Sanktionen für die nicht rechtzeitige Rück
gabe der Honigkannen sind in den Verträgen zu vereinbaren.

(5) Die Vertragspartner können anstelle von Vertragsstra
fen Preissanktionen in angemessener Höhe vereinbaren oder 
anstelle von Vertragsstrafen, die nach Prozentsätzen zu be
rechnen sind, feste, Beträge oder andere Sanktionen vereinba
ren, wenn dadurch die Wirksamkeit erhöht wird.

§36

Inkrafttreten

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Februar 1973 in Kraft.
(2) Gleichzeitig sind für den Geltungsbereich dieser Anord

nung nicht mehr anzuwenden:
— Anordnung vom 31. Mai 1965 über die Lieferung und Ab

nahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen (GBl. II 
Nr. 63 S. 452),

— Anordnung vom 14. Dezember 1966 über die Allgemeinen 
Leistungsbedingungen für tierische Erzeugnisse — Schlacht
tiere, Schlachtgeflügel, Hühnereier, Kaninchen und Bienen
honig - (GBl. II 1967 Nr. 5 S. 29),

— Anordnung Nr. 4 vom 21. Dezember 1970 über die Liefe
rung und Abnahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
(GBl. II 1971 Nr. 33 S. 274).

Berlin, den 21. Dezember 1972

Der Minister 
für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft
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